
Öffentliche Bekanntmachung

Widerspruchsrechte gegen die Weitergabe und Veröffentlichung
von Meldedaten

Die Stadt Ilsenburg (Harz) weist darauf hin, dass die Bürgerinnen und Bürger nach den
Vorschriften des Bundesmeldegesetzes (BMG) die Möglichkeit haben, gegen einzelne
regelmäßig oder auf Abfrage durchzuführende Datenübermittlungen der
Meldebehörde, Widerspruch einzulegen. Der Widerspruch gilt jeweils bis aufWiderruf.

Widerspruchsmöglichkeiten:

1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien,
Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen

Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) darf die Meldebehörde Parteien,
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der
Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so genannte Gruppenauskünfte aus
dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter der betroffenen
Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den Familiennamen, Vornamen,
Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese
Tatsache. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt
werden.

2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaft

Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz (BMG) und § 6 des
Ausführungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zum Bundesmeldegesetz
aufgeführten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaftan
die betreffenden Religionsgesellschaften.
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehegatten,
minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht derselben
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die
Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennamen,
früheren Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht oder derzeitigen
Anschriften.

3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für
das Personalmanagement der Bundeswehr

Nach§ 58 b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im
Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern
sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial
übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der



Bundeswehr aufgrund § 58 c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum
31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im
nächsten Jahr volljährig werden: Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige
Anschrift.

4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters-
oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister
über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50
Absatz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen,
Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums.

5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz (BMG)
Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben,
Auskunft erteilen über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige
Anschriften.

Die Eintragung dieser Übermittlungssperren können Sie schriftlich oder durch
persönliches Erscheinen unter Vorlage Ihres Ausweisdokumentes bei der

Stadt Ilsenburg (Harz)

Amt für Ordnung und Bürgerdienste

- Bürgeramt -

Harzburger Straße 24

38871 Ilsenburg (Harz)

während der Öffnungszeiten und möglichst mit vorheriger Terminvereinbarung
vornehmen.

Ein Widerspruch zu den unter den Ziffern 1.- 5. genannten Übermittlungen ist
nicht erforderlich, wenn bereits früher eine solche Erklärung abgegeben worden
ist!

Bürgermeister Ilsenburg (Harz), 18.01.2023


